
Flugzeug- und Triebwerksher-
steller haben schon früh er-
kannt, dass neben Leistungsfä-
higkeit und Treibstoffeffizienz 
auch die Lärmwerte ihrer Pro-
dukte ein wichtiges Argument 
darstellen.

Insbesondere moderne An-
triebstechniken sorgen für den 
enormen Fortschritt. Der Vor-
trieb eines Flugzeugs wurde frü-
her ausschließlich durch den 
auf hohe Geschwindigkeit be-
schleunigten heißen Abgas-
strahl erzeugt. Das Zusammen-
treffen mit der ruhenden kalten 
Außenluft war die Ursache des 
für Strahltriebwerke der ersten 
Generation charakteristischen 
donnernden Geräuschs.
Ein Meilenstein auf dem Weg zu 
leisen Triebwerken wurde mit 
Einführung der Mantelstrom-
technologie erreicht. Bei diesen, 
auch als „Turbofan“ bezeichne-
ten Triebwerken wird nur ein Teil 
der angesaugten und vorver-
dichteten Luft in die Brennkam-
mer geleitet. Der größere Teil 
strömt um das Kerntriebwerk 
herum und umhüllt den aus der 
Brennkammer austretenden Ab-
gasstrahl. Er dämpft damit das 
Zusammentreffen von Abgas-
strahl und Umgebungsluft – und 
mindert so den Triebwerkslärm. 
Bei modernen Triebwerken flie-
ßen bis zu acht Teile der Luft im 
Mantelstrom um die Turbine und 
nur ein Teil durch sie hindurch.

Technische Entwicklung
verspricht neue Entlastung
Für zukünftige Triebwerksgene-
rationen werden Mantelstrom-
verhältnisse von zehn zu eins 
und mehr angestrebt, was eine 
weitere Absenkung der Lärm- 
und Energieverbrauchsdaten 
mit sich bringen wird. Gegenü-
ber den Jets der ersten Gene-
ration sind moderne Strahlver-
kehrsflugzeuge um etwa 30 De-
zibel leiser. Weil eine Schallmin-
derung um zehn Dezibel etwa 
mit einer Halbierung der emp-
fundenen Lautstärke gleichzu-
setzen ist, bedeutet diese Ent-
wicklung eine Lärmreduzierung 
um nahezu 90 Prozent. 
Während bei Strahlflugzeugen 

die Umrüstung auf 
moderne Triebwerke 
zu signifikanten Ver-
besserungen führt, ist 
die Palette möglicher 
L ä r m m i n d e ru n g s -
maßnahmen bei Flug-
zeugen mit Kolben-
motoren sehr breit. 
Hier bieten Propeller, 
Motor, Triebwerksver-
kleidung und Auspuff-
anlage Ansätze für 
lärmtechnische Opti-
mierungen.
Im Bereich der Trieb-
werkstechnologie übt 
die Flughafen Dort-
mund GmbH über ihre 
gestaffelte Gebühren-
ordnung direkten Ein-

fluss auf die Fluggesellschaf-
ten aus. Grundsätzlich gilt: Je 
moderner die Maschinen und je 
geringer ihre Lärmemissionen, 
desto niedriger sind die Gebüh-
ren der Fluggesellschaften.

Billigflieger: Jüngste und 
emissionsärmste Flotten
Der Flughafen Dortmund steht 
zum Low-Cost-Modell: Die Low-
cost-Gesellschaften operieren 
mit den jüngsten Flotten und 
modernster (Triebwerks-) Tech-
nologie. Sie verfügen über den 
höchsten Ladefaktor und trans-
portieren die meisten Passagie-
re pro Flug. Damit sinken Ener-
gieverbrauch und Emissionen 
pro Passagier und Kilometer.

Rechtzeitig die 
Weichen stellen
Das novellierte Fluglärmge-
setz ist ein Gewinn für alle: 
Die Menschen, die im direkten 
Umfeld von Flughäfen woh-
nen, werden besser vor Flug-
lärm geschützt. Gleichzeitig 
bringt die Novelle den Flugha-
fenbetreibern mehr Planungs- 
und Rechtssicherheit.
Die Flughafen Dortmund 
GmbH hat ihre Hausaufgaben 
in den vergangenen Jahren er-
ledigt. Ihre Bemühungen in Sa-
chen Lärm- und Schallschutz 
tragen Früchte. Der Dortmund 
Airport gehört zu den Flughä-
fen, die sogar über gesetzliche 
Vorgaben hinaus viel für den 
Lärm- und Schallschutz getan 
haben. Das Schallschutzpro-
gramm nehmen mittlerweile 
über 280 Hauseigentümer im 
direkten Umfeld in Anspruch.
Begrüßenswert ist ferner, dass 
das neue Gesetz mit seinen 
Regelungen künftigen Lärm-
konflikten vorbeugt. In lärm-
belasteten Bereichen schränkt 
es den Neubau von Wohnun-
gen und die Errichtung schutz-
bedürftiger Einrichtungen 
deutlich ein.
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Auf ein Wort

Moderne Mantelstromtechnik kommt Ökonomie und Ökologie zugute:

Die Lärmbelastung durch 
Flugzeuge sinkt beträchtlich

Bei modernen Turbofan-Triebwerken (un-
ten der Vergleich zu älteren Triebwerken 
oben) dämpft ein Mantel-Luftstrom den 
Triebwerkslärm. 



Die Frage, wie Lärm effektiv 
zu reduzieren ist, spielt für die 
Flughafen Dortmund GmbH 
eine zentrale Rolle. Damit aber 
überhaupt geeignete Maß-
nahmen ergriffen werden kön-
nen, braucht der Flughafen zu-
nächst genaue Daten.

Grundsätzlich haben Verkehrs-
flughäfen in ihrer unmittel-
baren Umgebung Anlagen zur 
Fluglärmmessung zu betrei-
ben (§ 19a Luftverkehrsgesetz). 
Rund um den Dortmund Airport 
sind drei stationäre Messstel-
len installiert: In Unna-Massen, 
Dortmund-Wickede und Dort-
mund-Aplerbeck.

Mobile Messstelle für
lokale Lärmereignisse
Darüber hinaus verfügt der 
Flughafen über eine mobile 
Messstelle, die die Fluglärmbe-
lastung an besonders sensib-
len Einzelstandorten ermitteln 
kann. Die Fluglärmmessun-
gen werden in einer Langzeit-
dokumentation zur Ermittlung 
der Fluglärmentwicklung über 
mehrere Jahre ausgewertet. 
Sogar einzelne Flugzeugtypen 
werden lärmtechnisch erfasst, 
so dass über diese Kennzahlen 
die Lärmentwicklung ebenfalls 

gesteuert werden kann. Denn 
Gesellschaften mit lärminten-
siven Flugzeugmustern wer-
den durch die Gebührenord-
nung entsprechend zur Kasse 
gebeten.

Hochkomplexe Technik 
überwacht den Fluglärm
Technisch sind die Lärmüber-
wachungsstationen eine Mi-
schung aus Computer, wetter-
festem Mikrofon und geeich-
tem Schallpegelmesser.  Sie 
speichern Daten und Audioauf-
zeichnungen. Über eine Daten-
leitung sind sie mit der Zentral-

stelle verbunden. Dort werden 
die Daten ausgewertet und in 
einer Datenbank gespeichert. 
Diese Daten ermöglichen der 
Flughafen Dortmund GmbH 
zum einen, verlässliche Aussa-
gen über die Fluglärmentwick-
lung treffen zu können. 
Zum anderen kann die Einhal-
tung der gesetzlichen Höchst-
werte nachgewiesen werden. 
Die Überwachung wird diffe-
renziert nach Dauerschallpe-
gel, Maximalpegelverteilung, 
Maximalpegel einzelner Flug-
zeugtypen und mobilen Mes-
sungen durchgeführt.

Messdaten sind Grundlage für Maßnahmen

Lärmmessungen 
verschaffen Klarheit

Permanente Messungen geben klaren Aufschluss über die vom 
Dortmunder Flugbetrieb ausgelösten Lärmemissionen.
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In 2007 weniger 
verspätete
Landungen
Der Dortmund Airport setzt 
darauf, verspätete Landun-
gen auf ein Mindestmaß zu 
beschränken. Verhindern 
lassen sie sich nicht.

Die Betriebszeit am Dort-
mund Airport ist generell 
von 6 Uhr bis 22 Uhr festge-
legt. Darüber hinaus besteht 
seit Januar 2003 eine Verspä-
tungsregelung für landende 
Flugzeuge im flugplanmäßi-
gen Verkehr bis 23 Uhr unter 
eingeschränkten Bedingun-
gen: Der Airport selbst darf 
nur wenige Verspätungen ge-
nehmigen, die etwa aus Be-
triebsstörungen oder Wette-
reinflüssen resultieren. Von 
dieser Regelung haben bis 
zum Ende des Jahrs 2007 ins-
gesamt 121 Maschinen Ge-
brauch gemacht (2006: 188). 
Es werden jedoch nur Flug-
zeugmuster für eine verspä-
tete Landung zugelassen, die 
in der so genannten Bonuslis-
te des Bundesverkehrsminis-
teriums enthalten sind.
Alle nicht zugelassenen Flug-
zeuge (zumal die, die nach 23 
Uhr eintreffen) müssen hinge-
gen einen anderen Flughafen 
ansteuern: Im gesamten Jahr 
2007 mussten insgesamt 29 
Maschinen ausweichen. Die 
Passagiere müssen anschlie-
ßend von dem angeflogenen 
Airport zurück nach Dortmund 
gebracht werden. Das Flug-
zeug kehrt am nächsten Mor-
gen  leer nach Dortmund zu-
rück, damit es pünktlich sei-
nen Liniendienst wieder auf-
nehmen kann. Das zieht aber 
zusätzliche Umweltbelastun-
gen und Kosten nach sich: 
Denn die Maschinen verursa-
chen dann gleich zweimal die 
mit Start- und Landungen ver-
bundenen Lärm- und Schad-
stoffemissionen und müssen 
obendrein die Ausweichstre-
cke absolvieren.

Einzeschallereignisse von überfliegenden Flugzeugen (rechte Seite) in Dortmunder Stadtteilen im 
Vergleich mit anderen Lärmquellen. Die Flughafen Dortmund GmbH infortmiert regelmäßig über 
die aktuellen Lärmschutzmessungen auf ihrer Homepage. Interessenten finden weitere Informa-
tionen unter der Web-Adresse: http://www.dortmund-airport.de/index.php?id=laermschutz.



Schallschutz

Das neue Fluglärmgesetz ist 
vom Bundestag beschlossen 
und mittlerweile in Kraft ge-
treten. Anhand von Fragen 
und Antworten wird darge-
stellt, welche Folgen das für 
Flughafenbetreiber und An-
wohner von Flughäfen hat.

Welche Auswirkungen hat das 
novellierte Fluglärmschutzge-
setz auf die Flughäfen und die 
Flughafenanwohner?

Das neue Fluglärmschutzgesetz 
ist die Weiterentwicklung des 
Fluglärmgesetzes von 1971. Es 
sorgt für einen gerechten Inte-
ressenausgleich: Dem Schutz-
interesse der Anwohner wird 
ebenso Rechnung getragen wie 
den Entwicklungszielen der 
Flughäfen und Airlines. Das be-
deutet für die Beteiligten, dass 
nun endlich eine leistungsfähige 
Luftverkehrsinfrastruktur un-
ter Beachtung eines angemes-
senen Lärmschutzes weiter ent-
wickelt werden kann. Das neue 
Gesetz legt den Flughafenbe-
treibern ein Schutzniveau auf, 
das Maßstäbe setzt. Im Gegen-
zug bekommen die deutschen 
Verkehrsflughäfen die seit lan-
gem geforderte Rechts- und 
Planungssicherheit für erforder-
liche Erweiterungen der Flugha-
fenkapazitäten, sofern nicht im 
Zuge der Überarbeitung der un-
tergesetzlichen Vorschriften un-
zumutbare Verschärfungen ein-
geführt werden.

Was bringt es den Menschen 
konkret?

Kern der Novelle ist die Ver-
schärfung der Grenzwerte für 
die Lärmschutzzonen um 10 
bis 15 Dezibel. Die Kosten für 
Schutzmaßnahmen sind von 
den Flughafen-Betreibern zu 
tragen. Noch einmal strengere 
Grenzwerte gelten für den Neu- 
und Ausbau von Flughäfen. Fer-
ner hat der Gesetzgeber den 
Umfang des passiven Schall-
schutzes bestimmt. An Flughä-
fen mit relevantem Nachtflug-
betrieb müssen erstmals auch 
spezifische Nacht-Schutzzonen 
festgelegt werden. Diese Zonen 

bestimmen sich nach der nächt-
lichen Fluglärmbelastung. Für 
bereits bestehende Wohnun-
gen in der inneren Tagschutzzo-
ne 1 und in der Nachtschutzzo-
ne sieht das Gesetz einen quali-
tativ hochwertigen Schallschutz 
vor. Zudem beschränkt es den 
Neubau von Wohnungen im di-
rekten Umfeld von Flughäfen.

Kann das Fluglärmgesetz di-
rekt in die Praxis umgesetzt 
werden?

Voraussetzung dafür ist, dass 
das untergesetzliche Regelwerk 
schnell überarbeitet wird. Denn 
andernfalls können die moder-
nen Regelungen des Fluglärm-
gesetzes nicht von den Flughä-
fen umgesetzt werden.

Aus welchen Teilen besteht das 
untergesetzliche Regelwerk?

Das untergesetzliche Regelwerk 
besteht aus vier Teilen, die per 
Verordnung durch das Bundes-
ministerium für Umwelt erarbei-
tet, mit dem Bundesministerium 
für Verkehr, Bau und Stadtent-
wicklung und dem Bundesmi-
nisterium der Verteidigung ab-
gestimmt und mit Zustimmung 
des Bundesrates verabschiedet 
werden.
Es besteht aus:
1) Die Anleitung zur Berech-
nung von Fluglärm (AzB) und das 

Datenerfassungssystem (DES), 
durch die die Datensammlung 
sowie das Berechnungsverfah-
ren festgelegt werden, werden 
in der 1. Fluglärmschutzverord-
nung geregelt.
2) Die Schallschutzverordnung 
enthält technische Vorgaben zur 
Dimensionierung der zu realisie-
renden Schalldämmung.
3) Die Höchstkostenverordnung 
regelt die Höhe der Entschädi-
gungen für Schallschutzmaß-
nahmen.
4) Die Außenwohnbereichsent-
schädigungsverordnung regelt 
Entschädigungen für die flug-
lärmbedingte Einschränkung 
der Nutzbarkeit von Außen-
wohnanlagen (wie Gärten).

Wie ist der derzeitige Stand?
Derzeit liegen für die verschie-
denen Bereichen erste Entwür-
fe vor. Auseinandersetzungen 
finden derzeit vor allem um die 
Schallschutzverordnung statt. 
Umweltbundesamt und Flug-
lärmgegner betrachten die Re-
gelungen des Fluglärmgesetzes 
als nicht weitgehend genug. Sie 
versuchen im Rahmen der Über-
arbeitung der Schallschutzver-
ordnung eine drastische Ver-
schärfung (25dB(A)) durchzuset-
zen. Dies würde zu einem mas-
siven finanziellen Mehraufwand 

bei der Schalldämmung führen.
Welche Argumente bringen bei-
de Seiten vor?

Im Kern wird darum gestritten, 
ob der Gesetzgeber mit dem 
novellierten Fluglärmgesetz le-
diglich Anspruchsgrundlagen 
für die Gewährung von Schall-
schutz festgelegt hat – oder ob 
hierdurch gleichzeitig auch Vor-
gaben für die Auslegung von 
Schallschutzmaßnahmen fi-
xiert werden. Das Umweltbun-
desamt ist der Meinung, dass 
lediglich Anspruchsgrundlagen 
festgelegt seien.
Die Arbeitsgemeinschaft deut-
scher Verkehrsflughäfen hält 
dagegen, dass aus dem Gesetz 
sehr wohl weitere Vorgaben für 
die Auslegung bzw. Dimensi-
onierung des Schallschutzes 
hervorgehen. Ein weiteres Argu-
ment ist der Gleichheitsgrund-
satz aus Artikel 3 des Grundge-
setzes. Denn die knapp außer-
halb einer Schutzzone lebenden 
Anwohner dürfen hinsichtlich 
des Schallschutzes nicht über 
das unvermeidbare Maß hinaus 
gegenüber denjenigen benach-
teiligt werden, die knapp inner-
halb der Schutzzone leben. Im 
Fall des 25 dB(A)-Grenzwertes 
wäre diese Verhältnismäßigkeit 
nicht mehr gewahrt.

Fluglärmschutzgesetz: Klare Regeln
und mehr Rechtssicherheit

Die Schutzzone wird anhand 
von fluglärmtechnischen 
Gutachten ermittelt und be-
rücksichtigt die Verkehrsent-
wicklung bis ins Jahr 2010. 
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Aktuelle News

280 Eigentümer profitieren im Nahbereich 

Gesetzliche Vorgaben 
bereits erfüllt

Unterstützung von 
Bund und Land für das 
Förderprogramm NERES
Im Prüfverfahren der EU-
Kommission zum Förderpro-
gramm NERES und der Verlu-
stübernahme der Dortmun-
der Stadtwerke DSW21 beim 
Dortmund Airport erhält der 
Flughafen Unterstützung von 
Bund und Land. In der Stel-
lungnahme des Bundes wer-
den sowohl Förderprogramm 
als auch die Finanzierung 
durch DSW21 nicht als Bei-
hilfe eingeordnet. Als his-
torische Infrastrukturmaß-
nahme zur Förderung eines 
gewissen Wirtschaftszwei-
ges oder Wirtschaftsgebie-
tes sei die Förderung allen-
falls als Investitionsbeihilfe 
zu bezeichnen und als solche 
rechtmäßig. Die Anbindung 
der Region über ausreichen-
de Flugverbindungen läge im 
öffentlichen Interesse und, 
die Finanzierung der Infra-
struktur stelle somit keine 
mit dem Gemeinsamen Markt 
nicht vereinbare Beihilfe dar.
Außerdem könnten die seit 
2005 neu geltenden Flugha-
fenleitlinien der Kommission 
auf den Fall des Dortmunder 
Flughafens nicht im Nachhin-
ein angewendet werden. Des-
sen Finanzierungsmodell mit 
der Verlustübernahme durch 
die Dortmunder Stadtwerke 
sei in den frühen 1990er Jah-
ren mit damaligen Maßstä-
ben in beihilferechtlich un-
bedenklicher Weise gewählt 
worden.
Auch die Gewährung von An-
reizen zur Akquise von Flug-
gesellschaften im Airport-
Förderprogramm stellt nach 
Ansicht des Bundes kei-
ne staatliche Beihilfe an die 
Fluggesellschaften dar. Die 
Einführung von NERES sei 

nicht staatlich, sondern dem 
Dortmund Airport zuzuord-
nen, der das Programm un-
abhängig eingeführt hat. Fer-
ner könnten alle Fluggesell-
schaften bei zusätzlichem 
Engagement am Dortmund 
Airport von den Förderbedin-
gungen profitieren.

Neuer Fluggast-Rekord
am Dortmund Airport
Das selbst gesteckte Ziel 
von 2,1 Millionen Fluggästen 
übertroffen, mit 6,7 Prozent 
Wachstum sogar ein Wert über 
dem Branchendurchschnitt: 
Der Dortmund Airport ist mit 
2.155.064 Passagieren in 2007 
hoch zufrieden.  Der neue Re-
kord konnte erzielt werden, 
obwohl verschiedene Verbin-
dungen aufgegeben wurden.  
Nach dem Einstieg von Ger-
manwings im  Sommer, dem 
Start von Sterling Airlines im 
Herbst und der Aufnahme 
neuer Wizz-Air-Linien entwi-
ckelte sich das zweite Halb-
jahr wie erwartet besser und 
wog die Einbrüche aus den 
ersten Monaten auf.  Für 2008 
werden bis zu 2,4 Millionen 
Passagiere erwartet.

Ab Dortmund nach Helsiki, 
St. Petersburg und Moskau 
Die Kooperation der Dortmun-
der Luftfahrtgesellschaft Wal-
ter LGW mit Air Berlin trägt nun 
auch für den Dortmund Air-
port erste Früchte: Mit LGW-
Zubringerflug sind über Ber-
lin-Tegel nun auch St. Peters-
burg, Moskau und Helsinki ab 
Dortmund buchbar. Seit No-
vember kooperieren die LGW 
und Air Berlin. Nun können 
Dortmunder Passagiere auch 
die Metropolen St. Petersburg 
und Moskau in Russland so-
wie die finnische Hauptstadt 
Helsinki erreichen. 

Die Flughafen Dortmund 
GmbH hat sich das The-
ma Lärmschutz bereits seit 
langem auf ihre Fahnen ge-
schrieben – und zum Teil 
wegweisende Maßnahmen 
eingeleitet.

Das novellierte Fluglärm-
gesetz ist ein großer Schritt 
nach vorn: Für die Flughafen-
betreiber schafft es Rechts- 
und Planungssicherheit. Dem 
Schutzbedürfnis der Flug-
hafen-Anwohner wird hinrei-
chend Rechnung getragen. 
Das im Fluglärmschutzge-
setz verankerte Schutzniveau 
setzt damit Maßstäbe. Für be-
stehende Flughäfen gelten als 
Grenzwerte für die Tagzeit: 65 
Dezibel (dB(A)) Dauerschall-
pegel. Für neue bzw. auszu-
bauende Flughäfen gelten 
noch strengere Werte.

Gesetzliche Vorgaben am 
Dortmund Airport erfüllt
Der Dortmund Airport führt 
seit dem Ausbau der Start- 
und Landebahn auf 2.000 Me-
ter ein Schallschutzprogramm 
im Nahbereich des Flughafens 
durch. Die baulichen Schall-
schutzmaßnahmen gewähr-
leisten, dass durch An- und 
Abflüge in den Innenräumen 
bei geschlossenen Fenstern 
keine höheren Einzelschall-
pegel als 55 dB(A) auftreten.
Das entspricht in etwa der 
Lautstärke einer normal ge-
führten Unterhaltung.  An-
spruchsberechtigt sind ins-
gesamt rund 280 Eigentümer 
in Unna-Massen, Dortmund-

Sölde, Dortmund-Wickede so-
wie Holzwickede.
Da die Flughafen Dortmund 
GmbH mit ihrem Schall-
schutzprogramm bereits in 
der Vergangenheit weit über 
die bisherigen gesetzlichen 
Bestimmungen hinausging, 
sieht sie den gesetzlichen 
Neuerungen durch das novel-
lierte Fluglärmgesetz gelas-
sen entgegen.

Überzogene Forderungen
für die Nachtzeit
Diskutiert wird derzeit die Fra-
gen, welcher Grenzwert für die 
Nachtstunden gelten soll. Das 
Fluglärmgesetz sieht 35 Dezi-
bel im Innenraum vor. Umwelt-
bundesamt und Bürgeriniti-
ativen fordern, einen nächt-
lichen Dauerschallpegel von 
maximal 25 dB(A) in die unter-
gesetzliche Schallschutzver-
ordnung aufzunehmen. Die-
se Forderung erscheint vor 
dem Hintergrund, dass selbst 
Atemgeräusche einen Mitte-
lungspegel von etwa 25 dB(A) 
erzeugen, sprichwörtlich aus 
der Luft gegriffen, ja sogar klar 
überzogen. Denn Schnarchen, 
der Trittschall von Nachbarn 
oder Geräusche der Haus-
technik verursachen ohne äu-
ßere Lärmeinwirkungen einen 
nächtlichen Innenpegel ober-
halb von 25 dB(A).
Selbst das Betriebsgeräusch 
der Schalldämmfilter, die ein-
gebaut werden, um in schall-
geschützten Räumen den 
Sauerstoffaustausch zu ge-
währleisten, liegt oberhalb 
von 25 dB(A). 


